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I. Kapitel.

Cur- und Converfations—Häufer.

Das Bedürfnifs nach einem Cur-Haus, Converfations-Haus (wohl auch Gefell-
fchaftshaus, in Frankreich Caflna, in England zuweilen auch Spa genannt) hat fich an
den meif’ten Orten erfi: geltend gemacht, nachdem diefelben, in Folge des grofs-
artigen Auffchwunges des Reifeverkehres, aufser den eigentlichen Curgäf’ten von
einer Menge Vergnügen und Erholung bedürftiger Fremden befucht zu werden
pflegten. Wir haben es daher im Nachfolgenden zumeift mit Bauten aus den
letzten Jahrzehnten zu thun‚ deren hiftorifche Entwickelung kaum begonnen hat.
Es foll in diefer Hinficht nur bemerkt werden, dafs die Paläfte der früher in gröfserer
Zahl beitehenden Spielbanken zu den erf’cen und bedeutendften Bauwerken diefer
Art gehören, mit wenigen Ausnahmen aber aufgehört haben, als folche zu exif’ciren.
Jedoch zeugen die Säle einiger Beifpiele, von denen weiterhin die Rede fein wird,
von dem Glanze, der eini‘c hier entfaltet wurde.

Heute befitzt fait jeder Badeort fein eigenes Cur-Haus; darunter find manche,
die eine folche Bedeutung gewonnen haben, dafs fie vor der Nothwendigkeit itehen,
eine Erweiterung des alten Haufes vorzunehmen oder einen Neubau zu errichten.

a) Anlage im Allgemeinen.

Die Bauf°celle des Cur—Haufes wird in den meiften Fällen gegeben fein; denn
die Bauherren —— mögen folche Gemeinden, Spielgefellfchaften oder Actionäre fein —
find im Intereffe der Frequenz ihres Curortes darauf angewiefen, vor Allem die
Annehmlichkeit des Befuchers in das Auge zu faffen, wobei denn der befte Platz
eben nur als gut genug gelten kann. _

Dabei kommen felbftredend in Betracht die Lage des Ortes, die Verbindungs-
wege zwifchen dem Ort, bezw. zwifchen den gröfseren Hotels, den Bädern und
Heilquellen einerfeits und dem Cur-Haus andererfeits, das Vorhandenfein öffentlicher
'Promenaden oder eines Parkes etc. Es wird fomit nur naturgemäfs erfcheinen‚
dafs die Säle des Cur-Haufes in einem Seebade die weitefte Ausficht auf das Meer
geniefsen laffen, während die Zufahrt auf der Stadtfeite angeordnet wird. Das
Cur-Haus in einem Binnen—Badeorte wird feine Terraffen nach der Promenade oder
dem Park zu haben müffen. Andererfeits wird bei Cur-Häufern in Verbindung mit
Bade- und Trink-Anf’calten, überhaupt bei allen folchen Anlagen, welche gleichzeitig
einem hygienifchen Zwecke dienen, die Wahl des Bauplatzes von dem Gef1chts-
punkte aus zu treffen fein, dafs dem Gebäude eine angemeffene Stellung gegen die
Sonne, die vorherrfchende Windrichtung etc. gegeben werden kann. Dies wird
eben fo genau zu prüfen, wie naturgemäfs leicht feft zu flellen fein.

Zur Betrachtung der befonderen Zwecke und Erforderniffe erfcheint es dienlich,
die in Frage kommenden Bauten nach Claffen zu gruppiren. Solches kann etwa
in folgender Weife gefchehen:

I) das felbf’cändige Cur- und Converfations-Haus, getrennt von Bade-Anf’talt,
Heilquelle etc.;

2) das Cur-Haus in Verbindung mit Trinkhalle und Badehaus, und
3) das Cur- oder Converfationsllaus mit Theater, Spielfälen etc.

Hierbei follen nur, fo weit als unbedingt nöthig, Trinkhalle und Wandelbahnen
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mit in Betracht gezogen werden, da diefelben im nächf’cen Kapitel für fich erörtert
werden.

Der Zweck der unter 1 und 2 genannten Bauten ill im Wefentlichen derfelbe,
da auch unter 2 nur der das Cur-Haus betreffende Theil der baulichen Anlage hier
in Betracht kommt. Es find defshalb auch die räumlichen Erforderniffe die gleichen.
Diefe beftehen auf Grund der oben angeführten allgemeinen Beflimmung diefer
Bauten zumeift aus:

ot) den Sälen für gefellige Zwecke, als: dem grofsen Felt—, Concert- und Tanz-
Saal mit Orchefter, fo wie den Lefezimmern, Damen-Salons, Spiel- und Billard-
Zimmern etc.;

{3} dem Café und dem Reftaurant mit den zugehörigen Ausgabe- und Wirth-
fchaftsräumen ; ‘ '

7) den Vor- und Nebenräumen der Säle, als: Eingangshalle und Vorfaal mit
Portier-Loge, Caffen-Local, Garderoben, Wafch-Toilette und Aborten;

@) den Terraffen, Hallen und Wandelbahnen; -
3) den Dienit- und Wohnräumen der Verwaltung und des Wirthes.
Außerdem iPc als höchf’c bezeichnend für das gefellige Leben in Frankreich,

daher felbft im kleinf’cen Converfations-Haufe eines franzöfifchen Cur- und Badeortes
nicht fehlend, zu nennen

C) die Bühne mit ihren Nebenräumen, theils im Anfchluffe an den Fefifaal,
theils mit befonderem Zufchauerraum, hauptfächlich zur Benutzung der Curgäfte
als Liebhabertheater.

Nicht minder charakterii‘cifch für die englifchen Gepflogenheiten an Badeorten,
fo weit deren Erforderniffe überhaupt fchon zum Ausdruck gekommen find, erfcheint
endlich das Vorhandenfein von _

71) einem Ausftellungs—Local für Gemälde und andere Kunfiwerke.
Es 'fei hierbei bemerkt, dafs die unter C angeführte Bühne anfcheinend auch dem

deutfchen Bedürfniffe entfpricht, da deren Mangel oft unangenehm empfunden wird.
Es braucht hierbei nur an die in «den Cin—I—läufern zu Ems u. a. O. improvifirten
Bühnen erinnert zu werden. Die Aufnahme der Bühne, nicht mit befonderem
Theaterhau, fondern als Anbau an den grofsen Concert- und Ball-Saal, als integriren-
den Theil eines Cur-Haufes dürfte dem gemäfs allgemein empfehlenswerth er-
fcheinen.

Die räumlichen Erforderniffe der unter 3 genannten Cur-Häufer für Spielbanken
find grofsentheils diefelben, wie die der Bauten unter I und 2‘; dazu kommen
jedoch die Spielfäle felbft, deren Ausführung als Haupturfache der Gefammtanlage
zu betrachten iPc, wefshalb in denfelben die Beftimmung des Bauwerkes zu be«
fonderem Ausdruck kommt.

Sodann tritt hier an Stelle des Liebhaber-Theaters des franzöfifchen Cur-Haufes
eine gröfsere Bühne für berufsmäfsige Schaufpieler und Sänger, da diefe Einrichtung
viel mehr als jene dem häufigen Wechfel des Publicums entfpricht, auch mit dem
an Spielorten herrfchenden Luxus und Geldumfatze beffer im Einklang Pteht. „ Hierbei
macht fich, fowohl in der Leitung des ganzen Unternehmens, als in der Gefchmacks—
richtung der an folchen Orten verkehrenden Gäfte, der franzöfifche Einflufs überall
geltend.

Bei der Gruppirung oder Aneinanderreihung der Räume laffen lich im Grofsen
und Ganzen zwei Grundrifs-Typen unterfcheiden:
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I) die centrale Anordnung, die in Deutfchland, Oef‘cerreich und der Schweiz
vorherrfchend beliebt fit, und

12) die Längenanordnung, die in Frankreich zumeifl: zur Ausführung gelangt if’c.
Diefe beiden Grundrifsformen find in der Regel bei den kleineren Anlagen

ziemlich fcharf ausgeprägt; weniger erkennbar erfcheinen fie bei den gröfseren Aus-
führungen. Hier pflegen beide Syf’ceme gemifcht zu werden; auch kommen aufserdem
die verfchiedenf’ten Arten der Grundrifsbildung vor, fei es, dafs fie ihre Entf’cehung
der Originalität des Erfinders verdanken, fei es, dafs fie Folge der Verbindung der
Cur-Häufer mit anderen Anlagen, als Badehäufern etc., find. Nicht felten begegnet
man allerdings auch einer Grundplan-Anlage, die weit eher den Charakter des Wohn—
haufes trägt, als den des öffentlichen Baues, welche Anordnung aber nur in England
zu entfchuldigen fein mag, wo fie als eine Folge der in den meif’cen englifchen
Bädern herrfchenden Lebensgewohnheit der Eingeborenen betrachtet werden mufs.

Auf diefe Verfchiedenheiten der Anlage, die aus den jeweiligen Bedingungen
der Aufgabe hervorgehen, braucht hier nicht näher eingegangen zu werden.

Die Veranfchaulichung folcher Eigenthümlichkeiten durch typifche Beifpiele
und vor Allem die nähere Kennzeichnung der vorgenannten Hauptfyf’ceme der An-
ordnung läfft fich mit der nachfolgenden Betrachtung der einzelnen Gattungen von
Cur-Häufern verbinden. Hierbei foll auf den Charakter der Architektur am Schluffe
kurz zurückgekommen werden.

Die Befiandtheile des Cur-Haufes find die gleichen, wie die Theile jener Ge-
bäudearten, welche in den vorhergehenden Abfchnitten diefes Halbbandes, ins-
befondere in Abfchn. I, Kap. 3 bereits eingehend befprochen worden find.

b) Selbftändige Cur- und Converfa'cions—Häufer.

Zu den in erf’cer Reihe geflellten felbfiändigen Cur- und Converfations-Häufern
(ohne Bade-Anf’calt, Heilquelle, Spielbank etc.) zählen die meil’cen kleineren, aber auch
einige der gröfsten Anlagen, theils nach deutfchem, theils nach franzöfifchem Syf’cem.
_ Bei der deutfchen oder centralen Anordnung des Cur-Haufes liegt im Mittel—
punkte deffelben der grofse Concert- und Fef’c-Saal, welchem Terraffen, Hallen,
Galerien etc. nach der Park- oder Seefeite vorgelegt find. Rings um den Saal find
gewöhnlich die übrigen Räume derart gruppirt, dafs auf der einen Seite die Auf—
fahrt mit Veftibule, Portier-Zimmer, Bureaus, Garderoben etc. angeordnet find, auf
der zweiten Seite die Salons, als: Damen- und Gefellfchaftszimmer, Lefezimmer etc.,
auf der dritten Seite Ref’caurant, Café und Billard-Zimmer.

Der grofse Concert-Saal201) reicht durch die ganze Gebäudehöhe und hat in
der Höhe des oberen Gefchoffes Raum für das Orchefter, fo wie in fait allen Fällen
Galerien für das Publicum.

Die Nebenfäle find zumeif’c von geringerer Höhe; fie eignen fich daher wohl
auch zur Anlage eines oberen Stockwerkes, das für Verwaltungsräume der Direction,
Wohnung des Refiaurateurs, auch zuweilen für kleinere Gefellfchaftszimmer benutzt
wird. Küchen und Vorrathsräume pflegen im Kellergefchoffe angeordnet zu werden.

Dafs die Treppen-Anlage in diefen Bauten eine untergeordnete Rolle fpielt,
ergiebt fich aus den angedeuteten Verhältniffen; auch bietet die Anordnung der
Eintrittshalle und der Corridore keine Schwierigkeiten, es fei denn, dafs diefelben,

201) Vergl. Theil IV Halbbd. 6, Abth. VI, Abfchn. 3, Kap. über »Saal- und Concert-Gebäude«.
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